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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 63 2718, DW 23 

An das 

Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 

1012 Wien 

Betrifft: Entwurf Viehwirtschaftsgesetznovelle 1900 

GZ. 13.105/01-1 C 7/130 

Zl. 60/88 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag bedankt sich für die 

Übermittlung des Entwurfes der Viehwirtscllaftsgesetznovelle 1988 

samt Anlagen und erlaubt sich hiezu wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Begrüßt wird die vorgesehene vier jährige Geltungsdauer. Generell 

vermeint der österreichische Reclltsanwa1tskammertag, daß der­

artige gesetzliche bzw. vertassungsgesetzliche Eingritfe in das 

Wirtschaftsleben] wie es die Wirtschattsgesetze vorsellen, 

möglichst sparsam und restriktiv vorzusehen sind. Zur Gesetzes­

technik wird ausgeführt, daß dieses Gesetz für den normunter­

worfenen (bäuerlichen) Produzenten, aber auch sonstigen Erzeug­

ungs- und Verarbeitungsbetrieb kaum oder schwer verständlich 

ist, insbesondere die Hinweise auf Zolltaritpositionen das Ver­

ständnis erschweren und jedenfalls für alle Bestimmungen, die 

sich nicht ausdrücklich auf die Ein- oder Ausfuhr beziehen, ent­

behrlich sind. Es sollte auch der § 2 sinnqemälJ vor dem § 1 ge­

reiht werden. 
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Begrüßt wird, daß der Maßnahmenkatalog großteils den EG-Möglich­
keiten angepaßt wird. Das weitere Belassen bzw. die Verschärfung 

der Höchstbestandsgrenzen (nicht EG-konform) sollten nach Mög­

lichkeit durch marktwirtschaftlichere Maßnahmen ersetzt werden. 

Entbehrlich erscheint die Aufnahme der Kaninchen in die 

Reglementierung. Es wird auch bezweifelt, ob die Haltung von 

Legehennen, Junghühnern und Truthühnern geregelt und beschränkt 
werden ~th(~(j . 1 S 2.E,l:l nA 

'~ ",_.~;-

Es wäre auch systemgerechter , die "Vieh- un(i I .>f"lel.1;'chl.Jtämtnlssli'6ln . Inf .. ' 

beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft" entsprech-

end der früheren Regelung wieder als Fonds entsprechend aem l : fJ1'.'d~! j:' 

Milchwirtschafts- oder Getreidewirtschaftsfonds zu ge::5tal b~m, ,. i ,',: 

(oder diese Fonds in Kommissionen umzugestalten). 

Die Einbeziehung von Beteiligungen an juristischen Personen (§ 

13 Abs. 7) ersch~iilt:tl {:ni ~~)((t'iiWe'llti:gerrll:F'as5ütt~l'cteS: Etitt.lurfeE5'i : ' 1 

rechtsstaatlich nicht haI tbar zu sei'H;' 'da s1e: aUf I d.as' Ausmaß der 

Beteiligung nicht abzielt und einprozentige Beteiligung ebenso 

wie neunundneunzigprozentige Beteiligung an derartigen 

juris'lllsch~h ipei5oh~1.{':gtkikC'l? -bc~lWinäel't .;,.'i!t,t'er; wä'te' 'enbJeder' auf' 

eine;; ;rdaßg~b{r~hk' 12fer M~i{rhel tsbeh~i'liqUng 'abzustelleri oder' der 

Viehbestandl'hu-i":eh:tsI>redhend 'd'emAnteil d:erBeteiligung an 

dieser juristischen Person zum sonstigen Betrieb hinzuzurechnen. 

Die Bes'timmungen 'der § § 13a öis' '13 j beinhalten eine Besteuerung 

höherer Vitehbdständ'e (über tlen'Grenzen: des § 13). Wenn schon der­

artige:Beü,'teu'erungert' ali~ dründen der'überproduktion oder des 

Schutzes kleirierer Einheiten erforderlictl sein sollte~ so ~üßte 

dem w~nigstens ein Artspruch auf höhere Viehbestände gegenüber-

stehen. 
; , 

Die vorgesel"iene Beitragsvorschrei'bung'und Einhebung durch das 

Bundesmi'nis~etium fU'r' Land'- u~nd Forstwirts'chaft erscheint einer­

sei ts un'iweckmäßig '(wesentlich hoherer Aufwand im Rahmen der 

wei t~htfernten 'Zentra'lstellen von Produktionsbetrieben), ander­

erseits tritt dadurch 'ein de facto Rechtsmittelverlust'gegen' un­

richtige Vorschreibungen ein, da derartige Bescheide nur bei deh 

Höchstgerichten anfechtbar wären. Ein derartiger Rechtsmittelaus-
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schluß ist im österreichischen Abgabenrecht fremd. 

Es wird schließlich darauf hingewiesen, daß durch die neuerlich 

umfangreicher gewordene Reglementierung auch weitere Straftatbe­

stände entstehen (begrüßt wird, daß wenigstens keine neuen 

gerichtlichen Straf tatbestände eingeführt wurden). Nach Ansicht 

des österreichischen Rechtsanwaltskammertages könnte der gericht­

liche Straf tatbestand des § 28 Abs. 2 ohne Weiteres durch Ver­

waltungsstrafen ersetzt werden. Vor allem aus rechtsstaatlicllen 

Gründen sollten gerichtliche Straf tatbestände nach Möglichkeit 

nur im Strafgesetzbuch, nicht aber in zahllosen Neben- und wirt­

schaftsgesetzen vorgesehen werden. 

Wien, am 24. März 1988 
DER öSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 

19/SN-104/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




